
Vergabenummer: 

Preisblatt

Stundenlohnarbeiten

Bieter

Stundenlöhne für ggf. anfallende Mehrleistungen

O331 GE 9403 MA Ri. Heddesheim 1100 m Gleis

Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Positionen umfassen Stundenlohnarbeiten, die nur auf schriftliche 
Anordnung der örtlichen Bauüberwachung bzw. des AG ausgeführt werden dürfen.
Der AN hat keinen Anspruch auf Ausführung dieser Leistungen oder anderer Leistungen dieser Größenordnung.
Die aufgeführten Stundenlohnarbeiten gelten für die Baumaßnahme aller Bereiche.
Die gesamten Stundensätze entahlten den tariflichen Lohne mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Soziallasten 
sowie alle Lohn- un Gehaltsnebenkosten.

Vor Beginn der Stundenlohnarbeiten ist vom AN darüber ein Einsatzplan vorzulegen, aus dem, neben der Art der 
vorgesehenen Leistungen, auch der geplante Material -, Geräte- und Personaleinsatz terminlich und nach 
geschätztem Aufwand (in Euro) kalkulatorisch hervorgeht.

Arbeitsstunden
Der zu vergütende Stundenlohn ist ein Mischlohn aus Vorarbeiter- , Facharbeiter- und Helferlohn der auf der 
Baustelle tätigen Arbeiter.
Die Stundensätze gelten - unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden - für die normale tarifliche 
Arbeitszeit. Eine gesonderte Vergütung der An- und Abfahrtszeit erfolgt nicht.
Außerhalb der normalen tariflichen Arbeitszeit werden zusätzlich zu den Stundensätzen Zuschläge
- unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden - abgerechnet.

Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten
Verrechnungssätze (Einzelpreise) einschl. Prämien, Leistungszahlungen, Sonderzahlungen, vermögenswirksame 
Leistungen, Unternehmerzuschläge usw. soowie Gestellung und Betrieb von Kleingeräten und Werkzeugen bis zu 
einem Anschaffungswert von 410 Euro ohne MwSt pro
Kleingerät und Werkzeug.

Arbeitskräfte einschl. Baugeräte
Für die Stundenlohnarbeiten eines Bauvorhabens wird nur ein Lohntarif angewandt. Wären andere Lohntarife für die 
Arbeiten gültig, dann werden die Stundenlohnsätze entsprechend zugeordnet.
Es wird nicht zwischen Industrie und Handwerk unterschieden.
Es gilt immer der Tariflohn des Bezirkes oder Bereiches, der für den Sitz des AG gilt.

Bei Anfall von nicht im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Arbeiten kleineren Umfangs oder direkt ausgeschriebenen 
Taglohnarbeiten werden einschließlich aller Zuschläge für Vorhalten von Kleingeräten, Handwerkzeug, Rüstung, Schalung, 
Absperrgerät und Verkehrszeichen nachfolgende Löhne einschl. Lohnnebenkosten verrechnet, wobei auf 10 Hilfs- und 
Facharbeiterstunden höchstens 1 Schachtmeister oder Vorarbeiterstunde entfallen darf.



Oberschachtmeister je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

Schachtmeister je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

Vorarbeiter je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

Spezialfacharbeiter je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

Facharbeiter je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

Hilfsarbeiter je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

Auszubildender je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

LKW-Fahrer je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)



Sicherungs-Aufsichtskraft (mit Zulassung) je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

Sicherungsposten (mit Zulassung) je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

je Stunde € (netto)

Überstundenzuschlag je Stunde € (netto)

Nachtzuschlag je Stunde € (netto)

Zuschlag für Arbeiten an Sonn-/Feiertagen je Stunde € (netto)

Beistellung eines Feuerwerkers nach 
Sprengstoffgesetz für die baubegleitende 
Kampfmitteluntersuchung


